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Landtags- und Bezirkswahl 2023
Danke an alle Wahlhelfer und Wahlhelferinnen sowie

Beschäftigte

Am Sonntag, 08.10.2023, fand die Landtags- und Bezirks-
wahl 2023 statt. Die ordnungsgemäße Durchführung am Wahls-
onntag bedeutet für alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer eine
gründliche Vorbereitung und einen hohen persönlichen Einsatz.
In unserer Verwaltungsgemeinschaft waren an diesem Tag in
neun Urnenstimmbezirken und vier Briefwahlbezirken über 100
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz. Auf Grund kurz-
fristiger krankheitsbedingter Absagen fanden einige Wahlhelfer-
berufungen sogar noch sehr kurzfristig statt. Durch das hohe
Briefwahlaufkommen zog sich die Dauer der Auszählarbeiten in
einigen Bezirken bis nach Mitternacht. Für die bevorstehenden
Wahlen werden wir uns Gedanken machen, um dies auf ein
zeitlich vertretbares Maß zu beschränken. Dennoch hatte ich den
Eindruck, dass trotz dieses hohen Arbeitsaufkommens ein sehr
gutes gemeinschaftliches Miteinander gegeben war. Dass dieser
Wahlsonntag so reibungslos verlaufen ist haben wir vor allem
den vielen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern sowie den Beschäf-
tigten zu verdanken. Sie investierten ihre Zeit in Vorbereitungen,
Schulungen und vor allem in den Sonntag. Ich und das Wahlamt
danken an dieser Stelle besonders allen ehrenamtlichen Wahlhelfer-
innen und Wahlhelfern sowie den Beschäftigten ganz herzlich
für Ihre tolle Arbeit und das eingebrachte Engagement!

Ralf Kunzmann
Erster Vorsitzender

Fundsachen VG Gräfenberg
1 einzelner Schlüssel in Hohenschwärz (Buchwald) am

06.10.2023
Die Fundgegenstände können abgeholt werden während der

üblichen Amtsstunden des BürgerBüros Montag bis Freitag jeweils
830 bis 1200 Uhr, Montag und Dienstag 1400 bis 1600 Uhr sowie
donnerstags 1400 bis 1730 Uhr bei der Verwaltungsgemeinschaft
Gräfenberg, Kirchplatz 8, 91322 Gräfenberg, Telefon 09192 / 7090.

Die sanierungsbedürftige, weit über 50 Jahre alte Trinkwasser-
leitung aus Grauguss wird durch eine größer dimensionierte PE-
-Leitung ersetzt. Im Zuge der Leitungsverlegung werden deshalb
auch die teilweise in ihrer Funktion eingeschränkten Hauptabsperr-
einrichtungen (Hausschieber) und die im öffentlichen Grund ver-
legten Hausanschlussleitungen erneuert. Satzungsgemäß trägt
hier der Zweckverband die Kosten. Es wird empfohlen, auch die
privaten Hausanschlussleitungen auf dem Privatgrund einschließ-
lich des Hausanschlusses erneuern zu lassen. Die Kosten für diese
Maßnahme ist von den Privateigentümern zu tragen. Grundsätzlich
ist zu beachten, dass in der Hausinstallation ein Wasserzählerbügel
sowie ein Druckminderer vorhanden sein muss. Für die Dauer
der Bauarbeiten wird der jeweilige Baubereich für den Durchgangs-
verkehr voll gesperrt. Für Anwohner, Lieferverkehr, Müllabfuhr
sowie Polizei- und Rettungsdienste ist die Durchfahrt jederzeit
möglich. Sollten durch Baufahrzeuge kurzzeitige Behinderungen
vorkommen, bittet der ZVW der Betzensteingruppe um Verständ-
nis. Ihre Ansprechpartner während der Baumaßnahme: Herr
Marco Dresel-Lieber (Wassermeister Betzensteingruppe): 09244
9828330 Herr Alexander Dürrschmidt (Dürrschmidt Ingenieur-
büro): 0911 556055

Erneuerung der Trinkwasserleitung
in Teilbereichen von Sollenberg

Um die Wasserversorgung und die Trinkwasserhygiene für
Sollenberg langfristig zu sichern, wird der Zweckverband zur
Wasserversorgung der Betzensteingruppe ab Dienstag, 17.10.2023
die Versorgungsleitung im gekennzeichneten Bereich erneuern.

Submission für Schwachholz/Häckselreisig
mit einzelnen Stammabschnitten

beim Markt Hiltpoltstein
Der Markt Hiltpoltstein beabsichtigt Schwachholz aus

Kronen bzw. Astmaterial mit Stammholzabschnitten zu veräußern.
Es handelt sich um 2 Polder (16 m lang, 3,5 m hoch und 8 m
tief).  Der Lageplan für eine mögliche Besichtigung ist ebenfalls
beigefügt (Schloßäcker Richtung Kappel; „Gunzer Nuß“). Der
Markt Hiltpoltstein bittet Interessenten am Kauf des/der Polder
ein verbindliches, unterzeichnetes Angebot an die Adresse
Verwaltungsgemeinschaft Gräfenberg, Kirchplatz 8, 91322
Gräfenberg, Betreff: „Submission Schwachholz, Markt Hilt-
poltstein“ abzugeben. Bieter können Ihr Angebot bis zum
16.11.2023 unterbreiten. Sollten Sie noch Fragen haben, steht
Ihnen Bürgermeisterin Frau Schulze-Bauer (E-Mail:
diegisela@gmx.de; Tel.:  0171/9382861) gerne zur Verfügung.
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Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag

Verordnung zum Schutz der Öffentlichkeit
vor Gefahren durch Hunde

(Hundehaltungsverordnung - HVO)
Vom 12.10.2023

Der Markt Hiltpoltstein erlässt auf Grund von Art. 18 Abs.
1 und 3 des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das Verord-
nungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz - LStVG) in der in
der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2011-2-I) veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 Abs. 27 der
Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden
ist, folgende Verordnung:

§ 1 Verordnungszweck
Diese Verordnung beschränkt zur Verhütung von Gefahren für

Leben, Gesundheit, Eigentum sowie zur Erhaltung der
öffentlichen Reinlichkeit das freie Umherlaufen von großen
Hunden und Kampfhunden.

§ 2 Anleinpflicht, Betretungsverbot
(1) Für Kampfhunde gilt zu jeder Tages- und Nachtzeit eine

Anleinpflicht für alle öffentlichen Anlagen sowie auf allen
öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen im gesamten Ge-
meindegebiet. Die Regelung über das generelle Betretungs-
verbot nach Absatz 3 bleibt unberührt.

(2) Für große Hunde gilt zu jeder Tages- und Nachtzeit eine
Anleinpflicht für alle öffentlichen Anlagen sowie auf allen
öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen in den im Zusam-
menhang bebauten Ortsteilen. Die Regelung über das
generelle Betretungsverbot nach Absatz 3 bleibt unberührt.

(3) Kampfhunde und große Hunde dürfen Kinderspielplätze
nicht betreten. Auch das Mitführen an der Leine ist in diesen
Bereichen nicht gestattet.

§ 3 Begriffsbestimmungen
(1) Die Anleinpflicht verpflichtet den Hundeführer, vor Betreten

der Verbotsbereiche dem Hund eine Leine anzulegen und
in den Verbotsbereichen ständig an der Leine zu führen.
Die Leine muss reißfest sein und darf eine Länge von maxi-
mal 2 Metern nicht überschreiten. Die Leine muss mit einem
schlupfsicheren Halsband oder einem schlupfsicheren
Geschirr verbunden sein, aus dem ein selbstständiges Ent-
weichen des Hundes ausgeschlossen ist.

(2) Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassespe-
zifischer Merkmale, Zucht oder Ausbildung von einer gestei-
gerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen
und Tieren auszugehen ist. Die in der Verordnung des
Bayerischen Staatsministeriums des Innern über Hunde mit
gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit vom 10. Juli
1992 (GVBl. S. 268, BayRS 2011-2-7-I) in der jeweils
gültigen Fassung geregelten Vermutungen über die Eigen-
schaft als Kampfhund finden Anwendung.

(3) Große Hunde sind erwachsene Hunde, die eine Schulterhöhe
von mindestens 50 cm aufweisen. Abzustellen ist auf das
individuelle Maß des Hundes, unabhängig davon, welche
Größe ausgewachsene Hunde der betreffenden Rasse
regelmäßig erreichen. Hierzu zählen jedoch stets erwachsene
Hunde der Rassen Schäferhund, Boxer, Dobermann und
Deutsche Dogge.

(4) Kinderspielplätze sind Flächen, die für Kinder zum Spielen
bestimmt sind und die in der Regel entsprechende Einrich-
tungen, wie z.B. Sandkästen, Turn- und Spielgeräte, Tischten-
nisplatten, Ballspielflächen und Ähnliches, aufweisen. Zu
den Kinderspielplätzen gehören auch Bolzplätze. Hierunter
fallen auch Kinderspielplätze, die sich in Privateigentum
befinden und tatsächlich öffentlich zugänglich sind.

§ 4 Ausnahmen
Von § 2 Abs. 1 bis 3 sind ausgenommen:
1. Blindenführhunde,
2. Diensthunde der Polizei, des Strafvollzugs, der Bundes-

polizei, der Zollverwaltung, der Bundesbahn, der Bundes-
wehr und Jagdhunde jeweils im Einsatz,

3. Hunde, die zum Hüten einer Herde eingesetzt sind,

4. Hunde, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen
bestanden haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz,
den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst eingesetzt
sind, sowie

5. im Bewachungsgewerbe eingesetzte Hunde, soweit der Ein-
satz dies erfordert.

§ 5 Ordnungswidrigkeiten
Nach Art. 18 Abs. 3 LStVG kann mit Geldbuße belegt werden,

wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. als Hundeführer entgegen § 2 Abs. 1 oder 2 für einen Kampf-

hund oder großen Hund die Anleinpflicht nicht beachtet,
2. als Hundeführer entgegen § 2 Abs. 3 zulässt, dass der mitge-

führte Kampfhund oder große Hund einen Kinderspielplatz
betritt.

§ 6 Inkrafttreten, Geltungsdauer
(1) Diese Verordnung tritt am 01.11.2023 in Kraft.
(2) Diese Verordnung gilt 20 Jahre.

Gräfenberg den 12.10.2023 Markt Hiltpoltstein
Gisela Schulze-Bauer, Erste Bürgermeisterin

Die Satzung ist Bestandteil des Beschlusses des Marktge-
meinderates Hiltpoltstein vom 18.09.2023.

Das Schadstoffmobil kommt nach Hiltpoltstein
Das Schadstoffmobil kommt am 25.10.2023 nach Hiltpolt-

stein am Festplatz, zwischen 1600 – 1700 Uhr.
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Bekanntmachung
Einladung zur 39. Sitzung des Gemeinderates

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet
am Mittwoch, den 18. Oktober 2023, um 1900 Uhr,

 Raum 2 im Neuen Rathaus, Dorfhauser Str. 7, 91367
Weißenohe statt. An die Bevölkerung ergeht herzliche Einladung!

Tagesordnung
1 Erledigungsbericht des Ersten Bürgermeisters über den Voll-

zug der Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen des Gemeinde-
rates

2 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen
bei denen der Grund für die Geheimhaltung weggefallen
ist, Informationen des Bürgermeisters

3 Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift der
Gemeinderatssitzung vom 20.09.2023

4 Beratung und Beschluss über die Antragstellung zur Förderung
der Wärmeplanung der Gemeinde Weißenohe

5 Bekanntgabe des Berichts über die überörtliche Rechnungs-
prüfung der Jahresrechnungen 2016 bis 2020 der Gemeinde
Weißenohe

6 Wasserversorgung Weißenohe; Bekanntgabe des Jahresab-
schlusses 2021
7 Anfragen gemäß § 31 der Geschäftsordnung

Weißenohe, 11. Oktober 2023
Gemeinde Weißenohe

Marc André Schuhmann, Zweiter Bürgermeister

Verordnung zum Schutz der Öffentlichkeit
vor Gefahren durch Hunde

(Hundehaltungsverordnung - HVO) Vom 12.10.2023

Die Gemeinde Weißenohe erlässt auf Grund von Art. 18
Abs. 1 und 3 des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das
Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz - LStVG) in der
in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2011-2-I)
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 Abs.
27 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert
worden ist, folgende Verordnung:

§ 1 Verordnungszweck
Diese Verordnung beschränkt zur Verhütung von Gefahren für

Leben, Gesundheit, Eigentum sowie zur Erhaltung der
öffentlichen Reinlichkeit das freie Umherlaufen von großen
Hunden und Kampfhunden.

§ 2 Anleinpflicht, Betretungsverbot
(1) Für Kampfhunde gilt zu jeder Tages- und Nachtzeit eine

Anleinpflicht für alle öffentlichen Anlagen sowie auf allen
öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen im gesamten Ge-
meindegebiet. Die Regelung über das generelle Betretungs-
verbot nach Absatz 3 bleibt unberührt.

(2) Für große Hunde gilt zu jeder Tages- und Nachtzeit eine
Anleinpflicht für alle öffentlichen Anlagen sowie auf allen
öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen in den im Zusam-
menhang bebauten Ortsteilen. Für nachfolgende Bereiche
gilt auch außerhalb bebauter Ortsteile die Anleinpflicht:

- Bereich der Sinterstufen entsprechend der Verordnung des
Landratsamtes Forchheim über das Naturdenkmal „Lil-
lachtal“ vom 05.03.1981

Die Regelung über das generelle Betretungsverbot nach Absatz
3 bleibt unberührt.

(3) Kampfhunde und große Hunde dürfen Kinderspielplätze
nicht betreten. Auch das Mitführen an der Leine ist in diesen
Bereichen nicht gestattet.

§ 3 Begriffsbestimmungen
(1) Die Anleinpflicht verpflichtet den Hundeführer, vor Betreten

der Verbotsbereiche dem Hund eine Leine anzulegen und
in den Verbotsbereichen ständig an der Leine zu führen.
Die Leine muss reißfest sein und darf eine Länge von ma-
ximal 2 Metern nicht überschreiten. Die Leine muss mit
einem schlupfsicheren Halsband oder einem schlupfsicheren
Geschirr verbunden sein, aus dem ein selbstständiges Ent-
weichen des Hundes ausgeschlossen ist.

(2) Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rasse-
spezifischer Merkmale, Zucht oder Ausbildung von einer
gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber
Menschen und Tieren auszugehen ist. Die in der Verordnung
des Bayerischen Staatsministeriums des Innern über Hunde
mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit vom 10.
Juli 1992 (GVBl. S. 268, BayRS 2011-2-7-I) in der jeweils
gültigen Fassung geregelten Vermutungen über die Eigen-
schaft als Kampfhund finden Anwendung.

(3) Große Hunde sind erwachsene Hunde, die eine Schulterhöhe
von mindestens 50 cm aufweisen. Abzustellen ist auf das
individuelle Maß des Hundes, unabhängig davon, welche
Größe ausgewachsene Hunde der betreffenden Rasse
regelmäßig erreichen. Hierzu zählen jedoch stets erwachsene
Hunde der Rassen Schäferhund, Boxer, Dobermann und
Deutsche Dogge.

(4) Kinderspielplätze sind Flächen, die für Kinder zum Spielen
bestimmt sind und die in der Regel entsprechende Ein-
richtungen, wie z.B. Sandkästen, Turn- und Spielgeräte,
Tischtennisplatten, Ballspielflächen und Ähnliches, auf-
weisen. Zu den Kinderspielplätzen gehören auch Bolzplätze.
Hierunter fallen auch Kinderspielplätze, die sich in Privat-
eigentum befinden und tatsächlich öffentlich zugänglich
sind.

§ 4 Ausnahmen
Von § 2 Abs. 1 bis 3 sind ausgenommen:
1. Blindenführhunde,
2. Diensthunde der Polizei, des Strafvollzugs, der Bundes-

polizei, der Zollverwaltung, der Bundesbahn, der Bundes-
wehr und Jagdhunde jeweils im Einsatz,

3. Hunde, die zum Hüten einer Herde eingesetzt sind,
4. Hunde, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen

bestanden haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz,
den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst eingesetzt
sind, sowie

5. im Bewachungsgewerbe eingesetzte Hunde, soweit der Ein-
satz dies erfordert.

§ 5 Ordnungswidrigkeiten
Nach Art. 18 Abs. 3 LStVG kann mit Geldbuße belegt werden,

wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. als Hundeführer entgegen § 2 Abs. 1 oder 2 für einen

Kampfhund oder großen Hund die Anleinpflicht nicht be-
achtet,

2. als Hundeführer entgegen § 2 Abs. 3 zulässt, dass der mitge-
führte Kampfhund oder große Hund einen Kinderspielplatz
betritt.

§ 6 Inkrafttreten, Geltungsdauer
(1) Diese Verordnung tritt am 01.11.2023 in Kraft.
(2) Diese Verordnung gilt 20 Jahre.

Gräfenberg den 12.10.2023 Gemeinde Weißenohe
Rudolf Braun, Erster Bürgermeister

Die Satzung ist Bestandteil des Beschlusses des Gemeinde-
rates Weißenohe vom 20.09.2023.
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Ärztlicher Notdienst
Mi: 1700-2100 - Fr, vor Feiertag: 1800-2100 - Sa, So, Feiertag: 0900-2100

Mo+Di, Do: 1900-2100; Mi+Fr: 1600-2100; Sa, So, Feiertag: 0900-2100

Allg.ärztl. Bereitschaftspraxis UGeF im Gesundheitszentrum vor dem
Klinikum, Krankenhausstr. 8, 91301 Forchheim, Tel. 09191 / 979630
Kassenärztl. Bereitschaftsdienst: Info Tel. 116 117      Notruf: 112

Zahnärztlicher Notdienst (www.notdienst-zahn.de)
Die Zahl der Notfallpraxen ist stark begrenzt. Bitte nehmen Sie den zahnärzt-
lichen Notdienst nur in dringenden Fällen in Anspruch, die keinen Aufschub
bis zur nächsten allgemeinen Sprechstunde dulden. Die Kassenzahnärztliche
Vereinigung Bayerns bittet Patienten, die am Wochenende den zahnärztlichen
Notdienst in Anspruch nehmen müssen, um vorherige telefonische Termin-
vereinbarung. Generell gilt, dass der Notdienst ausschließlich für Schmerz-
patienten gedacht ist.
21.10./22.10.   Dr. Ulrich Märtin 09194 / 5600

Pretzfelder Str. 24, 91320 Ebermannstadt

Apothekennotdienst (http://www.lak-bayern.notdienst-portal.de)
Sa. 0800 - So. 0800 Uhr 21.10.-22.10.2023  Markt-Apotheke Pharma
24 OHG Tel. 09134 / 240, Klosterhof 6, 91077 Neunkirchen am Brand
So. 0800 - Mo . 0800 Uhr 22.10.-23.10.2023  Franken-Apotheke OHG
Tel. 09126 / 7040, Konrad-Adenauer-Str. 14, 90542 Eckental

Herbstfeuer
Am Samstag, 28.10. zünden wir gegen ca. 1830 Uhr unser

Herbstfeuer an. Nach dem Heimspiel unserer 1. Mannschaft um
1600 Uhr laden wir zum gemütlichen Beisammensein auf dem
Sportgelände ein. Für Speis und Trank ist gesorgt. Auf euer
Kommen freut sich der TSV Gräfenberg

Seniorenklub Gräfenberg
Zu unserem nächsten Seniorennachmittag am Mittwoch,

den 25. Oktober 2023 um 1500 Uhr im Bürgerhaus Gräfenberg
ergeht herzliche Einladung.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Walkersbrunn
Sonntag 29.10. 1000 Uhr Gottesdienst

Samstag, 21.10. ab 900 Uhr: Friedhofsaktion
Wir möchten das Kirchen- und Friedhofgelände wieder et-

was schöner machen. Es kann jede Hand gebraucht werden. Das
Material besorgt der Kirchenvorstand. Es wäre schön, wenn ihr
etwas Werkzeug, wie etwa Hacken, Besen, Schaufeln oder sogar
eine Motorsense oder -säge mitbringen würdet. Für Getränke und
eine Brotzeit am Ende ist gesorgt. Ersatztermin bei schlechtem
Wetter ist der 28.10.23 ab 900 Uhr. Wir freuen uns über jede
Unterstützung.

Der Kirchenvorstand Walkersbrunn

Evang.-Luth. Dekanat Gräfenberg
Taize´ Gottesdienst mit dem Landfrauenchor am Sonntag,

den 22.10. um 1900  Uhr. Der Eintritt ist frei.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Gräfenberg
(Dreieinigkeitskirche)

Do., 19.10. 1600 Uhr Offene Sprechstunde bei Dekan
Redlingshöfer

Fr., 20.10. 0930 Uhr Erlebnistanz im GH
So., 22.10. 1900 Uhr Taize-Gottesdienst mit dem

Landfrauenchor
Di., 24.10. 1200 Uhr Mittagstisch im Gemeindehaus bitte

mit Voranmeldung bei: Fr. Kasch 1305
oder Fr. Sojka 1873

So. 22.10. Missionssonntag Brotverkauf zu
Gunsten der Mission nach der VAM und den
Gottediensten in Gräfenberg und Weißenohe
(Preis €)
0830 Uhr G : Hl. Messe
1000 Uhr W: Hl. Messe
1700 Uhr Lillkap: Rosenkranz
1700 Uhr W: Benefizkonzert Seelsorgeber-

eichschor; Leitung Thomas Witschel,
Erlös für die Turmsanierung

1830 Uhr St: Hl. Messe Benefizkonzert für
Kirchturmsanierung

Am Sonntag, den 22.10.2023, 1700 Uhr, laden Sie der
Chor Voces Coelestes des Seelsorgebereichs unter der Leitung
von Thomas Witschel zusammen mit Pfarrer Andreas Hornung
zu einem kleinen Konzert einschließlich meditativer Texte in die
Klosterkirche Weißenohe ein. Zur Aufführung gelangen Chorwerke
aus fünf Jahrhunderten, die die stilistische Bandbreite der
Chormusik über diesen Zeitraum hinweg aufzeigen. Der Eintritt
zu diesem Konzert ist frei. Der Chor und die Pfarrgemeinde freuen
sich über Ihren Besuch und bedanken sich schon jetzt für Ihre
großzügig zugedachten Spenden, die vollumfassend der Kirchturm-
sanierung der Klosterkirche Weißenohe zugutekommen.

gez. Andreas Hornung, Pfarrer

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Hiltpoltstein

Do. 19.10. 1200 Uhr herzliche Einladung zum Mittagstisch
im Schützenheim. Anmeldung bei Frau
Helga Wittmann (09192-270) oder
Frau Diana Heck (09192-995 4845)

So. 22.10. 930 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Ralf Brönner
Mo. 23.10. 1800 Uhr NEU! Nach der Kinderchorprobe um

1700 Uhr beginnt der Jugendchor mit
der Probe im Gemeindehaus.
Herzliche Einladung zum Mitsingen!

Achtung:
Sa. 28.10. Der Abendgottesdienst ist vom 21.10. auf den

28.10 verschoben worden! Beginn ist um 1930 Uhr. Pfr. Ralf
Brönner und das Musikensemble werden durch den Abend führen.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Thuisbrunn

Samstag, 21.10. 1400 Uhr Taufe von Leo Buder aus Thuisbrunn
Sonntag, 22.10. 1015 Uhr Gottesdienst (Präd. C. Schmidt

OTTESDIENSTORDNUNG
Pfarreien Weißenohe Gräfenberg

16.10.2023 bis 23.10.2023
Do. 19.10. 1800 Uhr W: Rosenkranz

1830 Uhr W:Hl. Messe
Fr. 20.10. 1530 Uhr Gsen: Wortgottesdienst
Sa. 21.10. 1830 Uhr W: Hl. Messe
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TSV Gräfenberg
So. 22.10., 13:00 Uhr: ASV Michelfeld 2 - TSV Gräfenberg

FC Thuisbrunn
So. 22.10., 15:00 Uhr: SG Betzenstein-Bronn - FC Thuisbrunn
So. 22.10., 13:00 Uhr: SG Drügend./Weig. II - SG FCT/SCE 2

Hiltpoltsteiner SV
Sa. 21.10., 16:00 Uhr: (Frauen) SC Gremsdorf -

(SG) Hiltpoltsteiner SV/TSV Gräfenberg
So. 22.10., 13:15 Uhr: Hiltpoltsteiner SV 2 - SG Hetzles/Kleins. 2
So. 22.10., 15:00 Uhr: Hiltpoltsteiner SV - SC Uttenreuth

SpVgg Weißenohe
So. 22.10., 15:00 Uhr: TV Leinburg - SpVgg Weißenohe

Fußballprogramm

Dienstplan der Feuerwehren

FFW Gräfenberg
Gr. 3+5 Freitag, 20.10.2023 1830 Uhr
Gr. 2+LG Sonntag, 22.10.2023 0800 Uhr

FFW Kasberg
Gr. Sonntag, 22.10.2023 0930 Uhr

FFW Thuisbrunn
Gr. Kinder Dienstag, 24.10.2023 1730 Uhr

FFW Weißenohe
Gr. alle Freitag, 20.10.2023 1900 Uhr

Freiwillige Feuerwehr Weißenohe
www.feuerwehr-weissenohe.de

Aktivenversammlung 2023

Am Freitag, dem 20. Oktober 2023, findet um 1900 Uhr
im Schulungsraum eine Versammlung der aktiven Wehr statt.

(Nähere Informationen siehe Ausgabe 41/2023)

Damenskifahrt Weißenohe 2024
Termin 23.02-25.02.24

Es geht nach Schladming ins Hotel Brunner. Das Hotel liegt
direkt an der Skipiste und verfügt über einen Saunabereich.  Das
Skigebiet ist Schladming-Dachstein. Abfahrt ist am Freitag um
1400 Uhr an der Linde in Weißenohe. Die Kosten für die Busfahrt
und 2 Übernachtungen mit HP betragen 280 €. Bei der Rückfahrt
gibt es die Möglichkeit in Stöckach an der Kirche, sowie in
Weiße-nohe an der Linde auszusteigen. Bitte meldet Euch bei
Lisa Hackl Tel. 0152-01729669 oder bei Kerstin Schenk-Maderer
Tel. 0172-8266079 bis 27.11.2023 mit einer Anzahlung von 100€
an, die Anzahlung kann bei einer Absage nicht mehr erstattet
werden.

Die Restzahlung Bitte bis 18.02.2023 ebenfalls bei Lisa
oder mir abgeben oder mit PayPal bezahlen. Wer gleich den
Gesamtbetrag bezahlen möchte, kann das natürlich auch tun. Wir
werden NUR das Geld für die Skipässe im Bus einsammeln. Die
Skipässe werden wir im Januar abfragen. Wir würden uns sehr
freuen, wenn Ihr wieder mit dabei seid. Die Fahrt findet ab 35
Personen statt. Hier gleich mal ein paar Info's. An der Talstation
(ca. 200 m) gibt es die Möglichkeit Ski auszuleihen und es gibt

Herzliche Einladung ins Hiltpoltsteiner
"Plauderstübchen" im Spörl-Haus

Das Plauderstübchen findet diesen Monat erst am Freitag,
den 27. Oktober 2023 um 1430 Uhr im Spörl-Haus statt. Das
Treffen, das mit freundlicher Unterstützung des "Fränkische-
Schweiz-Verein e. V.", Ortsgruppe Hiltpoltstein, durchgeführt wird,
findet auch künftig immer am dritten Freitag eines Monats ab 1430

Uhr statt. Über eine rege Teilnahme freut sich das Plauderstübchen-
Team

EINLADUNG ZUM MITTAGSTISCH
Liebe Seniorinnen und Senioren, unser nächster gemeinsamer

Mittagstisch findet am Donnerstag, den 19.10.23 um 1200 Uhr
im Schützenheim in Hiltpoltstein statt. Der Diakonibus wird
fahren. Wir bitten bei Teilnahme um Anmeldung. Der Mittagstisch
im November findet dann am 23.11.23 im "Goldenen Ross" in
Hiltpoltstein statt.

Herzliche Einladung zum Weinabend
im Spörl-Haus Hiltpoltstein

Es ergeht eine herzliche Einladung zu einem gemütlichen
Weinabend am Samstag, den 21. Oktober 2023 ab 1800 Uhr im
Spörl-Haus in Hiltpoltstein. Bei guten Weinen, selbstgebackenen
Zwiebelkuchen sowie Käse- Schinken- Spezialitäten wollen wir
einen geselligen Abend verbringen.

Aufgrund begrenzter Plätze bitte wir um Anmeldung bei
Diana Heck unter 09192/ 9954845 oder Hilde Steinhäußer unter
09192/ 7597.

Der Abend wird mit freundlicher Unterstützung des "Frän-
kische-Schweiz-Verein e. V.", Ortsgruppe Hiltpoltstein durch-
geführt.

Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen!
eine Apre Skibar. Für die Fußgänger...in Schladming gibt es ein
Erlebnisbad sowie in Altenmarkt die Erlebnistherme Amade.
Beides kann mit dem öffentlichen Bus erreicht werden der nur
10-15 Minuten unterwegs ist. Dieser fährt direkt an der Talstation
ab.


